


Der Antrag setzt die Vorgaben des Richtplans um, erfüllt die gesetzliche Pflicht, die Gewässer 

soweit möglich und sinnvoll wieder auszudolen bzw. zu revitalisieren und verfolgt ein altes 

Ziel, die unmittelbare Umgebung der Vogtei schöner zu gestalten. Gelegenheiten für  

Begegnungen werden immer wieder gesucht und hier an einem idealen Standort ermöglicht. 

Zwischen den Alterswohnungen, dem Alters- und Pflegeheim, dem Schulareal und in der 

Umgebung des Kulturzentrums Vogtei sind alle Generationen und Bevölkerungsschichten 

anzutreffen. Die Vogteiwiese als Landreserve bleibt, abzüglich die 1‘150 m2, welche dem 

Kanton als Bachparzelle abgetreten werden müssen, ohne Wertverlust im Finanzvermögen 

erhalten und «als Schlüsselareal für später» bestehen.

Den Entwurf des Beleuchtenden 
Berichts finden Sie unter www.herrliberg.ch/ Aktuelle

 Meldungen – Für diese Veranstaltung gilt die 3G Regel 
(Zertifikatspflicht) 

Gemeinde Herrliberg, 044 915 91 43, gemeinde@herrliberg.ch 

Vorlage in Kürze


